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Vorwort von Frau Rita Schroll

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die Gesundheitsvorsorge hat für Frauen mit
Behinderung einen besonders hohen Stellen-
wert. Viele von ihnen müssen sich wegen
ihrer Behinderung häufig in ärztliche Be-
handlung begeben. Obwohl sich Kranken-
kassen und ÄrztInnen um eine bestmögliche
gesundheitliche Versorgung bemühen, ist der
Arztbesuch für behinderte Frauen dennoch
mit einer Vielzahl von Problemen verbunden.

Einige Beispiele 

• Treppen vor der Praxis, zu schmale Türen,
fehlende oder zu kleine Aufzüge stellen für
mobilitätsbehinderte Frauen Hindernisse
dar. Bei GynäkologInnen oder Zahnärzt-
Innen kommt die Barriere Untersuchungs-
stuhl hinzu. 

• Gehörlose Frauen und Frauen, die geistig
behindert genannt werden, beklagen ein
zu geringes Zeitbudget in den Arztpraxen
und Schwierigkeiten bei der Verständi-
gung.

• Für eine Vielzahl von Frauen mit Behinde-
rung ist das Informationsmaterial in den
Arztpraxen nicht lesbar (zu kompliziert for-
muliert, keine digitale Verfügbarkeit für
blinde Frauen).

Ziel dieser Fachtagung war es, über die Pro-
bleme, die für Frauen mit Behinderung bei
der gesundheitlichen Versorgung bestehen,
zu informieren, Erfahrungen auszutauschen
und gemeinsam Vorschläge für Lösungsan-
sätze zu entwickeln.

Am Ende der Fachtagung wurde deutlich,
dass ÄrztInnen in regelmäßigen Abständen
eine Fortbildung zum Thema: „Menschen mit
Behinderung“ angeboten werden sollte.
Diese wird derzeit vom Hessischen Netz-
werk behinderter Frauen – in Kooperation mit
dem Büro des Beauftragten der Hessischen
Landesregierung für behinderte Menschen
und dem hessischen Sozialministerium – kon-
zipiert.

Die vorliegende Tagungsdokumentation möch-
te für die Probleme der Frauen mit Behinde-
rung im Gesundheitssystem sensibilisieren. 

Wir hoffen, dass diese Broschüre einige
interessante und neue Informationen für Sie
enthält.

Rita Schroll
Koordinatorin 
im Hessischen Netzwerk behinderter Frauen 
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Vorwort von Frau Liane Grewers

Die hier dokumentierte Tagung stellt einen
weiteren wichtigen Schritt dar, sowohl die
„Gesundheitsversorgung von Frauen mit Be-
hinderung“ als auch die „Barrierefreiheit von
Arztpraxen“ zu thematisieren. Es sind The-
menbereiche, die viel soziales Engagement
und Einfühlungsvermögen von allen Beteilig-
ten verlangen, und das gilt insbesondere für
die Ärzteschaft. In Zeiten von Fallmanage-
ment, Budgetierung und der Tendenz zu ei-
nem optimal gesteuerten Praxisablauf ist es
nochmals schwerer, Fragestellungen nachzu-
gehen bzw. Patientenbelange zu berücksich-
tigen, die „aus dem vorgegebenen Behand-
lungsmuster“ fallen. 

Ausgehend von der Vorstellung, dass jeder
Mensch einzigartig ist und besondere Be-
dürfnisse hat, dürfte die Behandlung von
Menschen mit Behinderung eigentlich keine
Besonderheit darstellen. Doch so ist nicht die
Realität. Das zeigen tagtägliche negative Er-
fahrungen von Menschen mit Behinderung
bei der ärztlichen Behandlung. Sie reichen
von einer Nichterreichbarkeit der Praxis bis
hin zu einer fehlenden persönlichen Anspra-
che. Freie Arztwahl ist damit im Ergebnis für
Menschen mit Behinderung beeinträchtigt.

Insofern ist es umso bedeutender, dass sich
mit dieser Tagung die Führungsspitzen der
zentralen hessischen Ansprechpartnerinnen
im medizinischen Versorgungsbereich, die
Landesärztekammer Hessen und die Kassen-
ärztliche Vereinigung Hessen, dieses Themas
angenommen und ihre Unterstützung zuge-
sagt haben. Hier möchte ich dafür nochmals
Frau Dr. med. Ursula Stüwe – Präsidentin der
Landesärztekammer Hessen – als auch Frau
Dr. med. Margita Bert – Vorsitzende der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hessen – meinen
ganz besonderen Dank aussprechen. 

Mein Dank geht aber auch an die interes-
sierten Ärztinnen und Ärzte, die hier eine
Vorhutstellung einnehmen, an die betroffenen
Frauen und Männer mit Behinderung, die
sich mit ihren ganz speziellen Anliegen ein-
gebracht haben und an die Vertreter/innen
von Organisationen, die sich ebenfalls mit
dieser Thematik beschäftigen.

Sei uns allen ein Voranschreiten gewünscht.
Es bleibt viel zu tun.

Liane Grewers
Referatsleiterin 
im Hessischen Sozialministerium 
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Grußwort von Frau Dr. med. Ursula Stüwe

Grußwort 
für das Hessische Netzwerk 
behinderter Frauen

Liebe Damen,

Sie haben das Fortbildungszentrum der Lan-
desärztekammer Hessen gewählt als Veran-
staltungsort für ein Treffen des Netzwerks be-
hinderter Frauen.

In Zeiten des deutlichen Geldmangels inner-
halb unseres Gesundheitssystems ist die Ko-
operation von Menschen mit gleichartigen
Problemen und Beschwerden sicher nützlich
und hilfreich. Aus diesem Grund unterstützt
die Landesärztekammer Hessen gerne das
Treffen und die Netzwerkarbeit von behin-
derten Frauen, und den spezifischen Proble-
men, die sie im Alltag begleiten, um diese
besser bewältigen zu können und vielleicht
auch Lösungswege zu finden. 

Ich wünsche Ihrer Veranstaltung einen guten
Erfolg, mögen Sie reich an Wissen wieder
nach Hause reisen und hoffentlich auch ganz
praktischen Nutzen aus dieser Veranstaltung
mitnehmen. 

Dr. med. Ursula Stüwe
Präsidentin der Landesärztekammer Hessen
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Grußwort von Frau Dr. med. Margita Bert

„Die gesundheitliche Versorgung von
Frauen mit Behinderung“
Fachtagung am 09. Dezember 2006, 
Bad Nauheim 

KV Hessen verbessert die gesundheitliche
Versorgung von Menschen mit Behinderung

Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Gäste,

Menschen mit Behinderung sind in besonde-
rem Maße auf eine ärztliche Versorgung an-
gewiesen. Das betrifft in erster Linie die am-
bulante, wohnortnahe Versorgung – denn
von irgendwelchen Kliniken mit Ambulanzen,
die 100 km entfernt sind und für die man auf-
grund der Behinderung mehrere Stunden
Fahrtzeit für die Anreise kalkulieren muss, ha-
ben behinderte Menschen wenig.
Behinderte Menschen sind also auf nieder-
gelassene Haus- und Fachärzte angewiesen.
Je nach Behinderungsart kann der Besuch ei-
ner Arztpraxis jedoch zum Problem werden.
Mal liegt es an einer Treppe, mal einem zu
engem Aufzug, dann wiederum kann ein
Blindenhund nicht mitgenommen werden, in
einer anderen Praxis gibt es keine spezifi-
schen Informationsmaterialien für behinderte
Menschen mit Sehstörungen.
Auf der anderen Seite gilt aber auch: Viele
Ärzte halten ein besonderes Angebot für be-
hinderte Menschen vor. Gerade neue Praxen
achten darauf, großzügige Aufzüge zur Ver-
fügung zu stellen, damit Rollstuhlfahrer pro-
blemlos die Praxen besuchen können.
Für behinderte Menschen stellt sich jedoch
das Problem, von diesen Angeboten zu er-
fahren. Der eine oder andere Arzt mag auf
seiner Homepage damit werben, doch langt
dieses Informationsangebot nicht aus.
Die KV Hessen bietet sein geraumer Zeit ei-
nen modernen Service für die Arztsuche an:

Unsere Online-Arztsuche über unsere Home-
page. Dieser Service wird, wie unsere Zahlen
belegen, gerne und oft genutzt. Hier sind die
ärztlichen Qualifikationen, die Lage, Telefon-
nummern und andere Informationen abrufbar.
Für behinderte Menschen fehlten bislang je-
doch spezifische Informationen. Das haben
wir geändert.
Auf Initiative des Hessischen Netzwerkes be-
hinderter Frauen und in Kooperation mit dem
Hessischen Sozialministerium haben wir uns
daran gemacht, systematisch die niederge-
lassenen Ärzte in Hessen zu befragen und
die Ergebnisse dieser Abfrage im Internet
über unsere Arztsuchmaschine den behinder-
ten Menschen in unserem Bundesland zur
Verfügung zu stellen. Wichtig ist dabei, dass
dieser Service regelmäßig aktualisiert wird.
Wir können daher mit Recht davon ausge-
hen, dass sich die wohnortnahe, patienten-
gerechte Versorgung von Menschen mit Be-
hinderung in Hessen verbessern wird. Künftig
kann mit Hilfe unserer Homepage und des
Suchdienstes jeder Mensch mit Behinderung
bzw. deren Angehörige oder Freunde in kür-
zester Zeit erfahren, welche konkreten Ange-
bote niedergelassener Ärzte für Menschen
mit bestimmten Behinderungen vor halten.
In diesem Sinne wünsche ich der heutigen
Veranstaltung einen guten Verlauf und be-
danke mich an dieser Stelle noch einmal für
den äußerst hilfreichen Anstoß des Hessi-
schen Netzwerkes behinderter Frauen – und
hier insbesondere Frau Rita Schroll, der Ko-
ordinatorin im Hessischen Netzwerk behin-
derter Frauen!

Dr. Margita Bert
Vorstandsvorsitzende 
der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 
Georg-Voigt-Straße 15
60325 Frankfurt am Main
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Grußwort von Herrn Dr. Walter Kindermann

Sehr geehrte Frau Dr. Stüwe 
(Präsidentin der Landesärztekammer Hessen),
sehr geehrte Frau Dr. Bert 
(Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen),
sehr geehrte Frau Schroll 
(Netzwerk für behinderte Frauen),

sehr geehrte Damen und Herren, 

Frau Sozialministerin Lautenschläger hat mich
gebeten, Ihnen Grußworte für die heutige
Veranstaltung zu überbringen.

Ich selbst leite die Abteilung Arbeit, Soziales
und Integration im Hessischen Sozialministe-
rium und unterstütze heute die Tätigkeit von
Frau Grewers, Leiterin des Referats „Teilhabe
von Menschen mit Behinderung“ im Sozial-
ministerium.

Ich danke allen Kooperationspartnern, insbe-
sondere Frau Schroll vom Hessischen Netz-
werk für behinderte Frauen, aber auch der
Kassenärztlichen Vereinigung, der Landes-
ärztekammer Hessen sowie allen Referentin-
nen und Referenten für die Vorbereitung der
heutigen Tagung.

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich zunächst einige allgemeine
Aspekte zu Menschen mit Behinderung und
insbesondere zu Frauen mit Behinderung be-
leuchten.

Tagtäglich erfahren Frauen und Männer mit
Behinderung national und international in
den verschiedensten Lebensbereichen Be-
nachteiligungen: bei der Schulwahl, bei der
Suche nach einer Arbeit, bei der Suche nach
einer Wohnung, bei der Suche nach geeig-
neten Ärzten, beim Straßenbahn fahren,

beim Einkaufen, bei der Suche nach Freizeit-
angeboten usw. Diese Liste ließe sich ohne
Mühe um viele Bereiche erweitern.

Ziel der Landespolitik und zunehmend auch
der internationalen Politik ist es, diese Be-
nachteiligungen zu erkennen und entspre-
chende Unterstützungen und Ausgleichsmaß-
nahmen in der Weise vorzusehen, dass eine
gleichberechtigte Teilhabe an allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens zu ge-
währleisten ist. Die Umsetzung dieses Ziels
steht unter dem verfassungsrechtlichen Gebot
aus Art. 3 Abs. 3, Satz 2 GG. Dieses be-
sagt: „Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden“.

Dieses Verfassungsgebot hat eine Ausfor-
mung insbesondere durch das Sozialgesetz-
buch IX, das die Teilhabe von Menschen mit
Behinderung regelt, gefunden, aber auch
durch das erst am 18. August dieses Jahres
in Kraft getretenen Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz des Bundes sowie des
Bundgleichstellungs- und der Landesgleich-
stellungsgesetze, für Hessen das Hessische
Behindertengleichstellungsgesetz. 

Unterstützungen, die generell für Menschen
mit Behinderung vorgesehen sind, reichen
aber vielfach nicht aus, um der besonderen
Situation von Frauen mit Behinderung Rech-
nung zu tragen. Frauen mit Behinderung ha-
ben ein Risiko auf doppelte Diskriminierung.
Kommt ein weiteres Benachteiligungsmerk-
mal hinzu wie zum Beispiel das Alter oder
die religiöse Überzeugung, kann es sich so-
gar um das Risiko einer Mehrfachdiskriminie-
rung handeln.

Daher bedürfen Frauen mit Behinderung ei-
ner weitergehenden Unterstützung. Ihre An-
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liegen und Forderungen als eigene Zielgrup-
pe finden in der Politik der Bundes- und der
Landesregierung immer mehr an Bedeutung.
Auch innerhalb der EU und der UN werden
zunehmend Regelungen erlassen, die die be-
sondere Situation von Frauen mit Behinde-
rung einbeziehen.

In Deutschland leben vier Millionen Frauen
mit einer geistigen, körperlichen oder seeli-
schen Beeinträchtigung. In Hessen sind es
242.000.

Ziel einer Politik zugunsten von Frauen mit
Behinderung ist es, die konkreten oder po-
tentiellen Benachteiligungen, auch für die
verschiedenen Behinderungsformen wie eine
Hör- oder Sehbehinderung, eine geistige
oder Lernbehinderung oder eine seelische
Behinderung zu erkennen und passende Hil-
fe und Unterstützungsmaßnahmen anzubie-
ten. Dabei hat sich die Politik an dem Grund-
satz zu orientieren, Frauen – und an dieser
Stelle auch Männer – darin zu unterstützen,
dass sie ihr Leben möglichst selbstbestimmt
und nach ihren Bedürfnissen gestalten kön-
nen. 

Die Schwierigkeit besteht jedoch häufig dar-
in, dass sich vorhandene Hilfs- oder Unter-
stützungsangebote entweder nur an Frauen
oder generell an Menschen mit Behinderung
und nicht an Frauen mit Behinderung richten.
Nicht selten sind auch die Angebote nicht
barrierefrei: sowohl unter räumlichen als
auch unter kommunikativen Gesichtspunkten,
d.h. Frauen mit Behinderung können die An-
gebote gar nicht nutzen, oder den beraten-
den oder behandelnden Personen fehlen Er-
fahrungen im Umgang mit Menschen bzw.
Frauen mit Behinderung.

Themen von besonderer Bedeutung für Frauen
mit Behinderung sind:

• weibliche Identität,
• verschiedene Formen sexueller Gewalt,
• die Sexualität und Mutterschaft sowie 
• berufliche Ausbildung und Arbeit.

Obwohl die berufliche Ausbildung und Ar-
beit von Frauen mit Behinderung nicht Thema
dieser Tagung ist, möchte ich dennoch die
Gelegenheit nutzen, einige Sätze hierzu an-
zumerken.
Frauen mit Behinderung sind von allgemeiner
Arbeitslosigkeit stärker betroffen als behin-
derte Männer. 2003 waren 18 Prozent der
Frauen und Mädchen mit Behinderung er-
werbstätig und 24 Prozent der Männer mit
Behinderung. Es besteht nach wie vor der
dringende Bedarf, weitere Berufsfelder für
Frauen zu öffnen. Junge Frauen mit einer
Körperbehinderung fühlen sich häufig in den
Beruf der Bürokauffrau und junge Frauen 
mit Lernbeeinträchtigung in den Beruf der
hauswirtschaftlich-technischen Assistentin ge-
drängt.

Frauen mit Behinderung sind seltener in Be-
rufsförderungswerken oder sonstigen Ausbil-
dungsangeboten anzutreffen. Seit mehreren
Jahren wird auf Bundes- und Landesebene
das Ziel verfolgt, den Anteil von Frauen mit
Behinderung an beruflichen Qualifizierungen
und Umschulungen zu erhöhen. 
Hier ist viel zu tun.

Die auf dieser Tagung zu behandelnden
Themen sind jedoch nicht weniger bedeu-
tungsvoll. Sie beinhalten Bereiche, die nicht
primär die ökonomische Basis, dafür 
aber Frauen mit Behinderung insgesamt be-
rühren und einen hohen Stellenwert einneh-
men.
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Die heutigen Themen

• Gynäkologie, Sexualität, Verhütung und
Schwangerschaft betreffen Frauen mit
Lernschwierigkeiten,

• Erkennen von Gewalt an Frauen mit Be-
hinderung in Arztpraxen

• und die besonderen Bedürfnisse bei der
gesundheitlichen Versorgung/Behandlung
von Frauen mit Behinderung

sind für alle Frauen mit Behinderung von Inter-
esse.

Herr Dr. Herholz’ Bericht zur „Barrierefreiheit
von Arztpraxen“ wird alle Menschen mit Be-
hinderung interessieren.

Einige Ansätze für die Bedeutung der heuti-
gen Thematik für Frauen mit Behinderung,
die bereits Niederschlag in den Berichten
der Bundesregierung über die Lage von
Menschen mit Behinderung gefunden ha-
ben, möchte ich gerne einleitend nennen:

Frauen mit Behinderung werden in der Regel
als geschlechtliche Neutren, als Behinderte
wahrgenommen, die nebenbei weiblich
sind. Für die nichtbehinderte Umwelt steht
die Beeinträchtigung, der „Mangel“ im
Vordergrund und nicht die weibliche Lebens-
realität der Frauen. Für Frauen mit Behinde-
rung ist es schwerer, sich den Wunsch nach
einer traditionellen Partnerschaft zu erfüllen
als für Männer mit Behinderung. Sie finden
seltener einen Partner, da Frauen stärker
nach äußeren Kriterien beurteilt werden als
Männer.
Die Erfahrungen mit sexueller Gewalt sind
vielschichtig und unterliegen einer großen
Grauzone. Das hat nicht zuletzt auch eine
hessische Untersuchung aus dem Jahre 2000

zur „Situation von Frauen mit Behinderung in
hessischen Wohneinrichtungen der Behinder-
tenhilfe“ gezeigt. Frauen und Mädchen mit
Behinderung sind doppelt so oft von sexuel-
ler Gewalt betroffen wie Frauen und Mäd-
chen ohne Behinderung. Der Grund hierfür
ist, dass Frauen mit Behinderung und hier
auch Männer mit Behinderung Grenzverlet-
zungen oft im Rahmen der gängigen Thera-
pien und Behandlungsmaßnahmen erlebt ha-
ben. Sie haben gelernt, diese zugunsten des
Therapieerfolges nicht zu thematisieren. Eine
Grenzüberschreitung im Rahmen eines se-
xuellen Übergriffs ist für sie daher erheblich
schwerer erkennbar, als für Frauen und Mäd-
chen mit Behinderung. Ein sexueller Übergriff
wird oft „nur“ als ein Vorfall unter mehreren
Gewalterlebnissen (physischer oder psychi-
scher Art) erlebt.

Aber unabhängig von der eigenen Einschät-
zung ist es auch für das Umfeld nicht immer
leicht, Gewalt an Frauen mit Behinderung zu
erkennen und festzustellen. Die Tagung heute
soll bei dieser Thematik ein Stück weiterhel-
fen.

Meine Damen und Herren,

die Tagung widmet sich sensiblen Themen,
die viel Einfühlungsvermögen und Engage-
ment von den beteiligten Personen verlan-
gen. Allen Ärztinnen und Ärzten, die sich
heute und auch weiterhin mit der Thematik
befassen wollen, auf die Fragestellungen ein-
lassen und mit nach angemessenen Antwor-
ten suchen, möchte ich hierbei besonders
danken. 
Ziel der Tagung ist es, wesentliche in diesem
Bereich auftretende Schwierigkeiten zu er-
kennen und Ansätze für Lösungsmöglichkeiten
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zu erarbeiten. Auf dieser Tagung besteht die
Möglichkeit, einen Aktionsrahmen zu schaf-
fen, in dem sich Frauen mit Behinderung,
Ärztinnen und Ärzte, die Kassenärztliche Ver-
einigung, die Landesärztekammer mit dem
Hessischen Netzwerk und Koordinationsbü-
ro für behinderte Frauen sowie dem Sozial-
ministerium mit dem Ziel vernetzen, die ge-
sundheitliche Versorgung von Frauen mit Be-
hinderung zu verbessern.

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung
ein gutes Gelingen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Walter Kindermann
Leiter der Abteilung Arbeit, Soziales und 
Integration im Hessischen Sozialministerium
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Grußwort von Frau Rita Schroll

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des Hessischen Netzwerkes be-
hinderter Frauen begrüße auch ich Sie herz-
lich zu unserer heutigen Fachtagung.

Wir bedanken uns bei unseren Kooperations-
partnern: der Landesärztekammer Hessen –
die heute auch unser Gastgeber ist –, der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hessen – die die
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen befragte,
sowie dem Hessischen Sozialministerium –
das die Arbeit des Hessischen Netzwerkes
behinderter Frauen finanziert – für die gute Zu-
sammenarbeit und freundliche Unterstützung.
Unser Dank gilt natürlich auch dem Leiter der
heutigen Fachtagung, Herrn Dr. med. Klaus
König, sowie den Workshop-LeiterInnen.

Menschen mit Behinderung ist die Personen-
gruppe, die das Gesundheitssystem in erhebli-
chem Maße in Anspruch nehmen muss. 
Wie meine Vorrednerin Frau Dr. med. Margita
Bert bereits erwähnte, ist jedoch für diesen Per-
sonenkreis der Arztbesuch oftmals mit großen
Hürden verbunden. Deshalb begrüßen wir es
sehr, dass zukünftig nun auf der Internetseite
der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei
der Arztsuche einige Angaben zu finden sind,
die Menschen mit Behinderung die Suche
nach einem Arzt oder einer Ärztin erleichtern.

Die bisher angesprochenen Problemfelder im
Gesundheitssystem betreffen zwar Frauen und
Männer mit Behinderung gleichermaßen. 
Jedoch stoßen Frauen mit Behinderung auf zu-
sätzliche Probleme.
Lassen Sie mich beispielhaft drei Problem-
felder benennen:

• Im Vergleich zu Männern sind Vorsorgeun-
tersuchungen für Frauen früher und im grö-
ßeren Umfang notwendig. Zugängliche
Arztpraxen sind jedoch oft nur in unzumut-

barer Entfernung erreichbar. Hinzukommt,
dass nur wenige Frauen mit Behinderung
über ein Auto verfügen.

• Frauen mit Behinderung sind besonders
häufig von sexualisierter Gewalt betroffen
oder bedroht. Auch wenn bisher keine kon-
kreten Zahlen für Deutschland zur Verfü-
gung stehen, ist aufgrund Untersuchungen
anderer Länder davon auszugehen, dass
mindestens jede dritte Frau mit Behinderung
sexualisierte Gewalt erlebt hat. Diese stark
prägenden Erlebnisse haben oftmals ge-
sundheitliche Probleme wie z. B. postttrauma-
tische Belastungsstörungen, Depressionen,
ungewollte Schwangerschaften und/oder
Ess-Störungen zur Folge.

• Ein weiteres Problem sind die bisher noch
unerforschten Wechselwirkungen von man-
chen Medikamenten wie z. B. die gleich-
zeitige Einnahme von speziellen Medika-
menten aufgrund chronischer Erkrankung
oder Behinderung in Wechselwirkung mit
der Pille.

Zwar lassen sich die Probleme, die für Frauen
mit Behinderung im Gesundheitssystem beste-
hen, nicht sofort beseitigen und lösen. Doch
zeigt uns das Zustandekommen dieser Fachta-
gung sowie die Befragung der ÄrztInnen und
PsychotherapeutInnen durch die Kassenärztli-
che Vereinigung, dass man hier in Hessen
aufeinander zugeht und bemüht ist, die beste-
henden Probleme aufzuzeigen und gemein-
sam Lösungen zu finden.

Nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksam-
keit und wünsche uns allen eine anregende
Veranstaltung.

Rita Schroll
Koordinatorin im Hessischen Netzwerk
behinderter Frauen und Leiterin des Hessischen
Koordinationsbüros für behinderte Frauen
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Versorgung behinderter Menschen in hessischen Arztpraxen

Dr. med. Harald Herholz, MPH
harald.herholz@kvhessen.de

Um Menschen mit Behinderung die Arzt- und
PsychotherapeutInnen-Suche zu erleichtern,
befragte die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen – als erste KV in Deutschland – die
niedergelassenen ÄrztInnen und Psychothera-
peutInnen.

Die Kriterien zur Zugänglichkeit basieren auf
der DIN-Norm 18024-2 Barrierefreies Bau-
en für Gebäude und Arbeitsstätten 

Orientierende Vorgaben im Einzelnen

DIN-Norm 18024-2 Barrierefreies Bauen für
Gebäude und Arbeitsstätten 

Was bedeuten die Kategorien bei den
„Angeboten für Behinderte“?

(in Anlehnung an die DIN-Norm 18024-2
Barrierefreies Bauen für Gebäude und Ar-
beitsstätten)

Für Gehbehinderte zugänglich:
• bis zu drei aufeinander folgende Stufen

(Höhe der Stufen: max. 15 cm)
• Sitzgelegenheiten in Anmelde- und Warte-

zonen

Weitgehend barrierefrei:
• Bewegungsflächen in den Räumen (ein-

schließlich Anmeldungszone):110x110 cm
• Ebenerdiger Zugang bzw. maximal eine

Stufe Rampen: Steigung von max. 20 %
• Türbreite: mind. 80 cm
• Wenn ein Aufzug vorhanden ist: 

Türbreite: mind. 180 cm
Tiefe: mind. 130 cm

Breite: mind. 100 cm

Uneingeschränkt barrierefrei:
Bewegungsflächen in den Räumen (einschl.
Anmeldungszone): mind. 150 x 150 cm
• Ebenerdiger Zugang bzw. Höhe von

Schwellen: max. 3 cm
Rampen: Steigung von max. 6 %, 
nicht über 6 m lang

• Türbreite: mind. 90 cm
• Wenn ein Aufzug vorhanden ist:

Türbreite: mind. 190 cm
Tiefe: mind. 140 cm

Breite: mind. 110 cm
Bedienelemente nicht höher als 140 cm

• Behindertengerechte Toilette 
(z.B.: Haltegriffe, ausreichende
Bewegungsfläche) ist vorhanden

Der Fragebogen

Entwickelt in Abstimmung mit Betroffenen
Ergebnisse der Befragung in Hessen

Versorgung behinderter Menschen in Arzt-
praxen

Beratung
Umfassendes Angebot: 61% (Beratung per
Telefon, Fax und E-Mail ist für Menschen mit
Behinderung möglich.)

Teilangebot: 25%

Kein Angebot: 14%

Gebärdendolmetscher
Ja: 24% (* Menschen mit einer Hörbehinde-
rung werden vor der Behandlung darüber in-
formiert, dass sie für die Behandlung die
Möglichkeit haben, kostenlos einen Gebär-
dendolmetscher mitzunehmen.)

Nein: 76%
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Informationsmaterial
Umfassendes Angebot: 1% 
(Das Informationsmaterial ist 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

in leichter Sprache, 
für Menschen mit einer Sehbehinderung 

in vergrößerter Schrift, 
für blinde Menschen auf CD-ROM oder 

in Brailleschrift vorhanden.)

Teilangebot: 29%

Kein Angebot: 70%

Rollstuhlzugänglichkeit
Umfassendes Angebot: 38% (Die Praxis ist
ohne Stufen und mit Lift zu erreichen, ein Be-
hinderten-WC ist vorhanden. Die Praxis bietet
weitere besondere technische Ausstattungs-
gegenstände für körperbehinderte Menschen)

Teilangebot: 33%

Kein Angebot: 29%

Fazit

• Ein mit Betroffenen entwickelter Frage-
bogen wurde erstellt und erhebt die grund-
legenden Merkmale für behindertenge-
rechte Behandlung in Arztpraxen.

• Niedergelassene Ärzte geben strukturiert
Auskunft über Behindertengerechtigkeit
ihrer Praxen.

• Ergebnisse sind für jedermann einfach
über die Homepage der KV Hessen er-
sichtlich.

• Es existiert ein breitgefächertes flächen-
deckendes Angebot in Hessen.

• Subanalysen sind jederzeit möglich (de-
tailliertere Infos).

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kvhessen.de
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Workshop 1

Gynäkologie, Sexualität, Verhütung
und Schwangerschaft 
von Frauen mit Lernschwierigkeiten 

Vorstellung Workshop 1, Teil 1

Die gesundheitliche Versorgung von Frauen
mit Behinderung

Vorstellung des Workshops Gynäkologie,
Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft
von Frauen mit Lernschwierigkeiten 

Dr. König als Frauenarzt beschäftigt sich in
seinem Statement besonders mit der Situation
der behinderten Frau in der Frauenarztpraxis.
Es ist müßig, hier einzelne Krankheitsbilder
zu besprechen, besser ist die Darstellung des
Umganges und die Besonderheit der Be-
handlung bei Frauen mit geistiger Behinde-
rung. Die körperliche Behinderung muss auch
erwähnt werden, da nicht selten beides vor-
handen ist.

Die neue Weiterbildungsordnung Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe zeigt den Wandel im
Fachgebiet in der neuen Formulierung der
Gebietsdefinition:

Gebietsdefinition:
• Derzeit:
Die Frauenheilkunde und Geburtshilfe umfaßt
die Erkennung, Verhütung, konservative und
operative Behandlung einschließlich der
psychosomatischen Aspekte der Erkrankung
sowie die Nachsorge der Krankheiten der
weiblichen Geschlechtsorgane und der
Brustdrüsen, die gynäkologische Endokrino-
logie und Reproduktionsmedizin, sowie die
Überwachung normaler und pathologischer

Schwangerschaften sowie die Vorbereitung,
Durchführung und Nachbehandlung norma-
ler und pathologischer Geburten, einschließ-
lich der erforderlichen Operationen. 

• Zukünftig:
Das Gebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe
umfasst die Erkennung, Vorbeugung, konser-
vative und operative Behandlung sowie
Nachsorge von geschlechtsspezifischen Ge-
sundheitsstörungen der Frau einschließlich
plastisch-rekonstruktiver Eingriffe, der gynä-
kologischen Onkologie, Endokrinologie,
Fortpflanzungsmedizin, der Betreuung und
Überwachung normaler und gestörter Schwan-
gerschaften, Geburten und Wochenbettver-
läufe sowie der Prä- und Perinatalmedizin. 

Scheele Juni 2003

Es geht nicht mehr nur um Krankheiten, sondern
vor allen Dingen um geschlechtsspezifische
Gesundheitsstörungen der Frau.

Nun kann man nicht einen typischen Ablauf
des Umganges mit behinderten Frauen schil-
dern, da es unzählige Formen der Behinde-
rung gibt, die nicht in ein einheitliches Sche-
ma passen.

Jede Behinderung, ob körperlich oder geistig,
ist individuell zu betrachten und fordert von
Arzt und ärztlichem Personal viel Zeit und Ein-
fühlungsvermögen.

Dazu müssen die Behandler bereit sein, sonst
geschieht den Behinderten Unrecht und viel-
leicht mehr Schaden als Nutzen, besonders
in seelischer Hinsicht.

Bei körperlicher Behinderung muss zuvor an-
gesehen werden, wie sind die Parkmöglich-
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keiten, ist der Zugang rollstuhlgerecht, gibt
es Treppen.

Was hilft der beste Arzt, wenn man nicht hin-
kommt.

In der Praxis müssen die Räume und Gänge
groß genug sein und ein breiter Zugang zu
den Toiletten vorhanden sein.

Gibt es genug Personal? Ohne Hilfe wird es
manchmal sehr schwierig.

Ist die Praxis bereit, den erhöhten Zeitauf-
wand zu erbringen und die Behinderten
auch kurzfristig dranzunehmen?

Ungeduld ist hier fehl am Platz und Zeit für
ausführliche Erklärungen muss auch sein.
Nicht jeder versteht die Erklärung auf An-
hieb, wie eine taube Patientin nicht die Spra-
che versteht.
Wendet man ihr aber den Mund zu, kann
sie von den Lippen ablesen.

Taubstumme können ihre Wünsche aufschrei-
ben, manchmal hat man Glück und sie brin-
gen einen erfahrenen Angehörigen mit, der
die Gebärdensprache beherrscht.

Bei geistig Behinderten findet das Gespräch
mit der Betreuerin oder dem Betreuer statt,
meist in Anwesenheit der Patientin.

Man muss auch mit Tabus brechen, um der
Behinderten gerecht zu werden. So kommt 
2 x im Jahr ein Hund mit in unsere Praxis, ob-
wohl Hunde nicht erlaubt sind. Die Patientin
ist schwerst sehgestört und kommt in Beglei-
tung eines Blindenhundes.
Den kann ich nicht von der Frau trennen und
draußen warten lassen.

Unser Personal freut sich immer wieder über
den netten Blindenhund.

Diagnostik und Therapie unterscheiden sich
allgemein nicht von Nichtbehinderten, Schwie-
rigkeiten kann es jedoch mit der Lagerung auf
dem gynäkologischen Stuhl geben.
Manchmal muss man ganz auf den Stuhl ver-
zichten und auf der Liege untersuchen, Fein-
gefühl gehört dazu. Verstehen muss man
auch die Patientin, die sich grundsätzlich
weigert, auf den Stuhl zu gehen, die Liege
akzeptiert sie.

Hier hat die pro familia z.B. in Frankfurt ei-
gene Sprechstunden für Behinderte einge-
führt und besitzt auch ein Hebesystem, das
bei dem Transport zum Stuhl sehr hilfreich
und zugleich schonend ist.

Alle diese Fragen sollten vor dem frauenärzt-
lichen Besuch geklärt werden, damit es kein
Fiasko für Arzt oder Patient gibt.

Behinderte sind in der Arztpraxis ganz indivi-
duell zu behandeln, nicht selten sind sie be-
gleitet von Betreuerinnen oder Betreuern.
Diese können helfen bei der Anamnese und
z.B. bei der Therapiebesprechung.

Im Vordergrund steht in der Frauenarztpraxis
die Prävention.
Ab dem Alter von 20 Jahren soll bei den
Nichtbehinderten die Früherkennungsuntersu-
chung auf Krebs bei Frauen durchgeführt
werden, besser bekannt als Krebsvorsorge.
Jede Behinderte hat Anspruch auf diese Vor-
sorgeuntersuchung und sie sollte nicht aus
Bequemlichkeit oder Scham unterbleiben.
Gleiche Chance für alle.
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Sexualität wird mir gleicher Freude und Wohl-
wollen bei Behinderten und Nichtbehinderten
empfunden.
Daher muss bei fehlendem Kinderwunsch die
Empfängnisverhütung ganz individuell gestal-
tet werden.

Bei Schwangerschaften gehört eine sehr in-
dividuelle Betreuung dazu, abhängig von
der Art der Behinderung.
Die Frage des möglichen genetischen Ur-
sprunges der Behinderung muss geklärt wer-
den und mit der Patientin besprochen wer-
den, möglichst vor einer Schwangerschaft.

Insgesamt ist der Umgang mit Behinderten
und die Betreuung von Behinderten eine
dankbare Aufgabe, die aber nicht jeder von
seiner Struktur her beherrscht.
Die, die es machen, werden den richtigen
Ton finden und sind bereit, Zeit und Geduld
zur Verfügung zu stellen.

Wie finde ich eine geeignete Praxis?
1. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen

hat in ihrer Liste der kassenärztlich tätigen
Mediziner aller Fachgebiete auch einen
Hinweis, ob die Praxis rollstuhlgerecht ist
oder nicht.

2. Mund zu Mund Propaganda
3. Fragen Sie den Hausarzt
4. Rufen Sie oder das Betreuungsteam vorher

in der gewünschten Praxis an.

Dr. med. Klaus König
Berufsverband der Frauenärzte e.V.
2. Vorsitzender des Vorstandes
Landesvorsitzender Hessen
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Vorstellung Workshop 1, Teil 2

Hannelore Sonnleitner-Doll, Ärztin 
bei pro familia Ortsverband Frankfurt/Main

Workshop 1

„Gynäkologie, Sexualität, Verhütung
und Schwangerschaft 
von Frauen mit Lernschwierigkeiten“

Statement zum Thema: „Sexualität“

Der Mensch ist ein sexuelles Wesen. 
Liebe, Partnerschaft und Sexualität gehören
zu den wichtigsten Themen im Leben aller
Menschen – behindert oder erst mal nicht be-
hindert.

Für Frauen und Männer mit Lernschwierigkeiten
(sog. Menschen mit geistiger Behinderung)
ist es oft nicht möglich, diese Bereiche nach
ihren Vorstellungen und Bedürfnissen zu ge-
stalten.
Ihnen selbst fehlen meist die notwendigen In-
formationen zu diesen Themen. Aber auch
die Personen, auf deren Hilfe sie in ihrem All-
tag angewiesen sind, haben oft keine ent-
sprechenden Kenntnisse, oder es fehlt ihnen
generell Einsicht und Verständnis für die Pro-
blematik.

Sowohl im privaten Bereich als auch in Ein-
richtungen, in denen viele Menschen mitein-
ander leben und arbeiten, treffen viele unter-
schiedliche Meinungen und Verhaltenswei-
sen zum Bereich Sexualität aufeinander. Mit
klaren Absprachen und allgemeingültigen
Regeln für MitarbeiterInnen bzw. BetreuerIn-
nen und Betroffene kann Mißverständnissen
und Problemen im gemeinsamen Umgang
vorgebeugt werden.

Wozu überhaupt sexuelle Aufklärung bzw.
sexuelle „Bildung“ für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten?

Wie kann man Personen mit „Lernschwie-
rigkeiten“ in der Praxis „aufklären“?

Welche Worte gebrauchen sie hierbei, wel-
che Materialien, welche Hilfsmittel?

Welche Kriterien, welches Profil sollte ein
„idealer Aufklärer/Ärztin/Arzt“ mitbringen?

Vorstellung von „Frau sein mit Behinderung“:
Ein Kooperationsprojekt von pro familia
Ortsverband Frankfurt/Main mit dem Club
Behinderter und ihrer Freunde (CeBeeF) e.V.
in Frankfurt am Main.

Dieses sind nur einige Fragestellungen zum
Thema „Sexualität bei Frauen mit Lernschwie-
rigkeiten“ im Workshop 1, der von Hannelore
Sonnleitner-Doll, Ärztin beim pro familia Orts-
verband Frankfurt und Herrn Dr. med. Klaus
König, 1. Vorsitzende im Landesverband
Hessischer Frauenärzte, gestaltet wird. 


